Diskussionspapier

Berliner Wasserbetriebe

Von der Teilprivatisierung zur Rekommunalisierung

Optionen / Handlungsspielräume

Sollte der Berliner Verfassungsgerichtshof am 6. Oktober gegen unseren Zulassungsantrag entscheiden und der Rechtsauffassung des Berliner Senats folgen, stellt sich die Frage, wie wir auch weiterhin die Teilprivatisierung der Berliner Wasserbetriebe in den Mittelpunkt unseres Engagements stellen wollen und welche Instrumente einen hohen Wirkungsgrad aufweisen, um unser Ziel, die bürgernahe, kostengünstige Rekommunalisierung, zu erreichen. Es versteht sich von selbst, dass die hier nur kurz skizzierten Ideen keinen Anspruch auf Vollständigkeit erheben, sondern sich als ein offenes Diskussionsangebot verstehen. 

A. Preiskontrolle: 

Die eingeleiteten Preissenkungsverfahren des hessischen Landeskartellamts gegenüber Wasserversorgern (mit einer privaten Rechtsform) führen zu der Frage nach der Zuständigkeit, genauer nach den Möglichkeiten, auch in Berlin eine unabhängige Preiskontrolle durchzuführen. Der VkU (Verband kommunaler Unternehmen mit den BWB als größten Beitragszahler) lehnt eine Preiskontrolle mit der Begründung ab, dass die BWB als Anstalt des öffentlichen Rechts der parlamentarischen Kontrolle unterliegen. Nach der Rechtsauffassung des VkU kann eine Preiskontrolle durch das Kartellamt nur gegenüber privat- und gegenüber gemischtwirtschaftlichen Unternehmen erfolgen. 

Gegen diese Sichtweise sprechen folgende Argumente:

1. Im Fall der Teilprivatisierung steht über der BWB als Anstalt des öffentlichen Rechts (AöR) die Berlinwasser Holding AG mit einer privatrechtlichen Organisationsform, die faktisch die Richtlinien der Geschäftspolitik bestimmt. So werden in einem privatrechtlichen Leitungs- und Beherrschungsvertrag RWE Aqua und Veolia Wasser die kaufmännische und technische Leitung zugestanden, was durch die faktische Identität zwischen den Vorstandsmitgliedern der BWB und denen der Holding AG noch personell abgesichert wird.  Es ist folglich unzureichend, nur die BWB allein zu betrachten. Im Gegenteil: Die Kombination einer AöR und einer Holding AG erinnert an das Bild „Vom Wolf im Schafsfell“.

Wichtig wäre die Klärung der Fragen, wie es im Fall der BWB um die Kontrolle des Landesrechnungshofes bestellt ist und worin sich die Kontrolle des Landesrechnungshofs von der des Kartellamtes qualitativ unterscheidet.

2. Die neoliberale Darstellung, die Wasserpreise seien parlamentarisch kontrolliert, täuscht insofern einen falschen Sachverhalt vor, als dass der Gesetzgeber sprich das Abgeordnetenhaus zwar das Betriebegesetz als juristische Grundlage für die Regulierung auch der Preisgestaltung beschlossen hat, aber gleichzeitig auf die regulierende Ausübung einer Kontroll- und Steuerungsmöglichkeit verzichtet hat - zugunsten der Exekutive, genauer zugunsten des Wirtschaftssenators, der durch das Betriebegesetz ermächtigt wird, die "Verzinsung des betriebsnotwendigen Kapitals" der Wasserbetriebe per Rechtsverordnung festzulegen. Diese parlamentarische Entmachtung bei gleichzeitiger Stärkung des Wirtschaftssenators wiegt umso schwerer, da dieser in seiner Doppelrolle im Verwaltungsrat der BWB und der Berlin Wasser Holding AG interessenspolitisch befangen ist. Diese Befangenheit spiegelt sich in der einseitigen Berücksichtigung der Interessen der privaten Vertragsparteien wieder. 

B. Demokratisierung: 

1. Neben dem Ansatz, die Preiskontrolle institutionell so zu regeln, dass eine Unabhängigkeit bzw. interessenspolitische Neutralität vorausgesetzt werden kann, bietet sich als zusätzliche Option die Demokratisierung des Verfahrens zur Wasserpreisbildung an. Statt die Verzinsung des betriebsnotwendigen Kapitals per ministerieller Rechtverordnung festzulegen, erscheint es wesentlich demokratischer, das Verfahren in die Hände des Parlaments und der Zivilgesellschaft zu legen. Mit dem parlamentarischen Instrument der öffentlichen Anhörung könnte die Brücke zwischen Parlament und Zivilgesellschaft gelingen: Eine Festlegung des aktuellen Wasserpreises und des Grundwasserentnahmeentgelts sollte durch das Parlament erst nach einer öffentlicher Anhörung zivilgesellschaftlicher Gruppen (Mieterorganisationen / Eigentümerorganisation / Industrie- und Handelskammer / Verbraucherschutz / Umweltverbände u.a.) erfolgen, wobei zu diskutieren ist, ob für den Parlamentsbeschluss eine einfache Mehrheit oder eine 2/3 Mehrheit erforderlich ist. Zu einer Demokratisierung gehört auch, dass die Protokolle der Ausschusssitzungen veröffentlicht werden, so dass die Vertreter der Zivilgesellschaft nachvollziehen können, inwieweit ihre Sachargumente berücksichtigt worden sind.  

2. Stellvertretend für viele Projekte hat das Wasserversorgungskonzept 2040 erhebliche Mängel in der Einbeziehung zivilgesellschaftlicher Organisationen offenbart.  Der Senat informierte die Zivilgesellschaft, als der Entscheidungsprozeß bereits abgeschlossen war und das Wasserversorgungskonzept wie die Schließung von 3 Wasserwerken bereits feststand. Es ist in diesem Zusammenhang bezeichnend, dass das Konzept einem Verkaufskonzept gleicht, indem sensible Daten wie die konkrete Angabe der verlorenen Fläche von Trinkwasserschutzgebieten genauso fehlen wie Szenarien, wie sich unter den getroffenen Annahmen zur demografischen Entwicklung die Wasserpreise entwickeln werden.  Durch eine frühzeitige Einbeziehung zivilgesellschaftlicher Organisationen kann gewährleistet werden, dass bei der Erstellung zukunftsrelevanter Konzepte auch rechtzeitig auf Problemfelder hingewiesen wird. Bei der Umsetzung können so auch Frühwarnsysteme installiert werden, die den Nachbesserungsaufwand entsprechend minimieren. 

3. Antiprivatisierungsreferendum: Über den Tellerrand der teilprivatisierten Wasserbetriebe hinausblickend, ist zu befürchten, dass sich infolge der Finanzkrise die Haushaltsnotlage zahlreicher Kommunen dramatisch verschlechtern wird und so vom neoliberalen Kurs der Privatisierung (mit dem angeblichen Ziel der Einnahmegenerierung zur Haushaltskonsolidierung) nicht abgewichen wird. Die jüngsten Daten des statistischen Bundesamtes über massive Einnahmeverluste der Kommunen durch wegbrechende Gewerbesteuereinnahmen erhärten diese Einschätzung. Um der bevorstehenden neoliberalen Großoffensive ein wirksames Blockade-Instrument entgegen zu stellen, wäre es zweckdienlich, unsere Energien darauf zu fokussieren, in den Länderverfassungen wie im Grundgesetz Antiprivatisierungsreferenden zu verankern. Das hätte zur Folge, dass die  Regierungen nicht wie gewohnt klammheimlich und im Stillen Privatisierungen und Teilprivatisierungen vorbereiten und über die Köpfe der Menschen hinweg durchsetzen können, sondern dass sie zuvor die Realisierung von der Zustimmung der Bürger abhängig machen
.

C. Finanzierung: Rekommunalisierungsfond

Die wichtigste Folge der Finanzkrise bestand in der Absenkung des europäischen Leitzinses auf ein historisch einmaliges Tief von 1 %, um den Banken die Möglichkeit zu eröffnen, mit billigem Kapital aus der eigens verschuldeten Liquiditätskrise herauszukommen. Es wäre nur recht und billig, auch den Kommunen zu den gleichen Konditionen Zugang zur Liquidität zu eröffnen, um die Finanzierung von Rekommunalisierungsvorhaben zu ermöglichen. Ein entsprechender Rekommunalisierungsfond könnte bei der Kreditanstalt für Wiederaufbau oder bei den regionalen Investititonsbanken eingerichtet werden. 

D. Von der neoliberalen Deregulierung zur sozialstaatlichen Regulierung
: 

Hohe Hürden durch Privatisierungsauflagen / keine privatrechtlichen Verträge, sondern nur öffentlich-rechtliche Verträge / Einstieg privater Investoren nur durch Eigenkapital, nicht durch Fremdkapital / uneingeschränkte & vorbehaltlose Transparenz / Transparenz: Kostenstellen / Auftragsarbeiten im Vergleich / Kapitalmarkt und Wasserfonds

E. Einbeziehung des Urteils des Verfassungsgerichtshofs für neue juristische Strategien:

Des Weiteren müssen die Optionen nach der Entscheidung des Verfassungsgerichts geprüft werden, um gegebenenfalls ein neues Volksbegehrensgesetz zu entwickeln, das den Auflagen des Verfassungsgerichts Rechnung trägt. 

Rückmeldungen zur Koordinierung und Einarbeitung in das Diskussionspapier bitte bilateral an ThRudek@gmx.de
�	 Durch eine genaue Regelung lässt sich verhindern, dass das Instrument des Antiprivatisierungsreferendums pervertiert wird und in ein Privatisierungsreferendum umgewandelt wird. Ein entsprechendes Konzept zur Ausgestaltung wird zurzeit ausgearbeitet. 


�	 progressiv im Sinne, die Privatisierung und Teilprivatisierung der öffentlichen Daseinsvorsorge durch entsprechende Rahmenbedingungen und Auflagen zu erschweren.





